
Herausgeber: Stadt Wildenfels und Secundo-Verlag GmbH. Druck und Verlag: Secundo-Verlag GmbH, Auenstraße 3, 
08496 Neumark, Telefon 03 76 00 / 36 75, Telefax 03 76 00 / 36 76. Verantwortlich für den amtlichen Teil ist der Bürger-
meister Herr Kögler; für den übrigen Inhalt und Anzeigenteil Peter Geiger.

Seite 1 Donnerstag, 7. August 2008 Wildenfelser Anzeiger

Jahrgang 2015
Donnerstag, 
10. Dezember 2015

Nr. 25

Liebe Wildenfelser Bürgerinnen und Bürger,
ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen im Namen des Stadtrates und der Stadt

verwaltung Wildenfels 

ein besinnliches Weihnachtsfest 
im Kreis Ihrer Familien, Freunde und Bekannten und 

für das neue Jahr 2016 viel Erfolg und beste Gesundheit.
Tino Kögler, Bürgermeister

Wildenfels, Dezember 2015 

19. Härtensdorfer Weihnachtsmarkt
mit Weihnachtsbaumverkauf 
am 12. und 13. Dezember 2015 ab 10.00 Uhr
OT Härtensdorf, Arno-Schmidt-Straße (Sorge)

Diese Postkarte ist am 27.12.1935 postalisch gelaufen. 
Aus der Ansichtskartensammlung von Herrn Jochen König, Wildenfels.
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Informationen des Bürgermeisters
-  Straßensperrung: In den nächsten 2 bis 3 Wochen gibt es 

mehrere Verkehrsraumeinschränkungen in der Lindenal-
lee und der Weinleithe durch unterschiedliche Baustellen.

-  Weihnachtsmärkte in Wildenfels: Der Bürgermeister lädt 
zu den in der Stadt Wildenfels stattfindenden Weihnachts-
märkten ganz herzlich ein.
1. Wildenfelser Weihnachtsmarkt am 28. und 29.11.2015
2. Wiesenburger Weihnachtsmarkt 05.12.2015
3. Härtensdorfer Weihnachtsmarkt am 12.12.2015 und 

13.12.2015
Informationen des Jugendbeirates Wildenfels 
Die Mitglieder des Jugendbeirates verteilen Flyer und Visiten-
karten, um sich vorzustellen und für ihre Projekte zu werben. 
Zurzeit läuft die Aktion „Wir sammeln Weihnachtsgeschen-
ke“ für den Verein „Kinderarche“, um u. a. das Kinderheim in 
Lichtenstein zu unterstützen. Dazu wurde aufgerufen, ein 
Päckchen zu packen im Wert von ca. 10,00 € für Kinder und 
Jugendliche im Alter von 0 bis 19 Jahren. Die Päckchen können 
im Rathaus Wildenfels und auf dem Wildenfelser Weihnachts-
markt abgegeben werden. Der Jugendbeirat hat in diesem 
Jahr auf dem Wildenfelser Weihnachtsmarkt einen Stand. Dort 
gestalten sie eine Weihnachtslotterie. Das Los kostet 0,50 €, 
wobei jedes Los gewinnt. 
Für 2016 ist ein Fotowettbewerb geplant, wobei die schönsten 
12 Landschaftsbilder von Wildenfels und den Ortsteilen für ei-
nen Kalender für das Jahr 2017 ausgewählt werden.
Bürgerfragestunde
Es gibt 2 Anfragen:
1.  Ampelreglung OT Schönau, Wildenfelser Straße – Bau-

grunduntersuchung
2.  Zuständigkeit Störung Telefonanschluss „Kita Rainbow“ – 

verantwortlich ist die Deutsche Telekom AG
Beschlüsse
•  Der Stadtrat von Wildenfels beschließt die Satzung über 

die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindereinrichtungen 
in der Stadt Wildenfels in der vorliegenden Fassung. (Ent-
wurf November 2015). Die Satzung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft.

 Begründung:
 Die Festsetzung der Elternbeiträge für die Einrichtungen 

der Stadt Wildenfels erfolgt auf der Grundlage der Berech-
nung der durchschnittlichen Betriebskosten nach § 14 Ab-
satz 2 SächsKitaG jeweils des Vorjahres. Demnach sollen 
die ungekürzten Elternbeiträge bei Krippen mindestens 
20 % und höchstens 23 %, bei Kindergärten und Horten 
mindestens 20 % und höchstens 30 % der bekanntge-
machten Betriebskosten betragen. Im Altersbereich Krip-
pe wurde zum 30.06.2015 die gesetzlich vorgeschriebene 
Spanne unterschritten. Die letzte Anpassung der Eltern-
beiträge erfolgte im Jahr 2009, seither sind die Betriebs-
kosten um ca. 15 % gestiegen.

 Aufgrund der Gemeindeordnung, der Haushaltsgrundsät-
ze und des Wirtschaftlichkeitsgebotes sind wir angehal-
ten, bei stetig steigenden Betriebskosten (Personal- und 
Sachkosten), den durch die Elternbeiträge und den Lan-
deszuschuss nicht gedeckten Anteil der erforderlichen 
Betriebskosten, der durch die Stadt Wildenfels getragen 
wird, angemessen zu halten. 

 (Beschluss Nr. 87/15/2015)
 Abstimmungsergebnis: 
 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen
 - nachfolgend bekannt gemacht -

Amtliche Bekanntmachungen

Einwohnerversammlung in Wildenfels
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  
von Wildenfels, Härtensdorf, Schönau,  

Wiesenburg und Wiesen,

am Montag, dem 14. Dezember 2015,  
19.00 Uhr 

findet in der Mehrzweckhalle Wildenfels, Schulstraße 5 
eine Einwohnerversammlung zur Vorstellung möglicher 
Asylstandorte in der Stadt Wildenfels statt.

In den letzten Tagen und Wochen ist das Thema Asyl als 
beherrschendes Thema im Tagesgeschäft angekommen. 
Bereits auf der Mai-Sitzung des Stadtrates Wildenfels hat  
sich der Rat mit diesem Thema öffentlich beschäftigt und 
auch entsprechende Lösungsvorschläge an den Landkreis 
gesendet. In weiteren stattgefundenen Ratssitzungen 
wurden immer wieder Neuigkeiten und Standpunkte be-
raten. Auch ein gemeinsamer Standort mit der Gemeinde 
Reinsdorf steht zur Diskussion.

Der Bürgermeister sowie die Stadträte möchten mit Ihnen 
ins Gespräch kommen und versuchen, Ihre Fragen zu be-
antworten. Ich würde mich freuen, wenn zahlreiche Ein-
wohnerinnen und Einwohner unserer Stadt der Einladung 
folgen würden.

Ihr Bürgermeister

Tino Kögler

Hinweis: Am Einlass erfolgt eine Ausweiskontrolle.

Ankündigung der 17. Ratssitzung  
des Stadtrates Wildenfels 

Die 17. Beratung des Stadtrates Wildenfels findet am Donners-
tag, dem 21. Januar 2015, statt. 
Ort, Beginn und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der 
Einladung, die ab 13. Januar 2016 in den Schaukästen am Rat-
haus Wildenfels, gegenüber dem ehemaligen Gemeindeamt 
OT Härtensdorf, am ehemaligen Gemeindeamt OT Wiesenburg 
und an den Anschlagtafeln in Höhe Dorfstraße 7, OT Wiesen 
und Höhe Wildenfelser Straße 13, OT Schönau  sowie auf der 
Homepage der Stadt Wildenfels www.wildenfels.de bekannt 
gemacht wird. 

 

15. Sitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 26. November 2015 

Am Donnerstag, dem 26. November 2015, fand im Sportler-
heim Wildenfels, Lindenallee 20 in Wildenfels die 15. Ratssit-
zung des Stadtrates Wildenfels statt. In der öffentlichen Bera-
tung wurden folgende Themen behandelt, Beschlüsse gefasst 
und hiermit bekannt gemacht. 
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• Der Stadtrat von Wildenfels beschließt, den Auftrag für 
die Hochwassermaßnahme Los 1 – Ident-Nr. 5080 – Ge-
wässerinstandsetzung Wildenfelser Bach ca. 150 m Bach-
bettberäumung im Bereich Wildenfelser Straße 2, 4 und 
6 in Schönau und Wiederherstellung Uferbefestigung im  
Bereich Wildenfelser Straße 6 an die Firma HTR GmbH 
Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbauunternehmen, Flocken-
straße 27, 09385 Lugau, als wirtschaftlichsten Bieter mit 
einer Auftragssumme von 26.646,09 € brutto zu vergeben.

 Begründung:
 Die Maßnahme wurde gemeinsam mit 2 weiteren Losen 

am 14.10.2015 auf der Internetplattform eVergabe.de 
sowie in „Ausschreibungen in Sachsen“ Nr. 41 unter der 
Anzeigennummer 042870054 öffentlich ausgeschrieben. 
An 22 Firmen wurden Verdingungsunterlagen ausgereicht 
und 13 Bieter haben zur Submission am 10.11.2015, um 
11.00 Uhr Angebote eingereicht. Die Firma HTR GmbH 
Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbauunternehmen ist der 
insgesamt günstigste Bieter für die ausgeschriebenen  
3 Lose und für das Los 1 mit einer Angebotssumme von 
26.646,09 € brutto auch der wirtschaftlichste Bieter. In der 
Ausschreibung wurde eine Gesamtvergabe für alle 3 Lose 
festgelegt.

 (Beschluss Nr. 88/15/2015) 
 Abstimmungsergebnis: 
 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen

• Der Stadtrat von Wildenfels beschließt, den Auftrag für die 
Hochwassermaßnahme Los 2 – Ident-Nr. 5023 – Gewäs-
serinstandsetzung Wildenfelser Bach ca. 220m Bachbett-
beräumung im Bereich von Zufahrt Muldenweg 8 bis Wil-
denfelser Straße 2, Wiederherstellung Uferbefestigung an 
die Firma HTR GmbH Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbauun-
ternehmen, Flockenstraße 27, 09385 Lugau, als wirtschaft-
lichsten Bieter mit einer Auftragssumme von 26.468,85 € 
brutto zu vergeben.

 Begründung:
 Die Maßnahme wurde gemeinsam mit 2 weiteren Losen 

am 14.10.2015 auf der Internetplattform eVergabe.de 
sowie in „Ausschreibungen in Sachsen“ Nr. 41 unter der 
Anzeigennummer 042870054 öffentlich ausgeschrieben. 
An 22 Firmen wurden Verdingungsunterlagen ausgereicht 
und 13 Bieter haben zur Submission am 10.11.2015, um 
11.00 Uhr Angebote eingereicht. Die Firma HTR GmbH 
Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbauunternehmen ist der 
insgesamt günstigste Bieter für die ausgeschriebenen 3 
Lose und für das Los 2 mit einer Angebotssumme von 
26.468,85 € brutto auch der wirtschaftlichste Bieter. In der 
Ausschreibung wurde eine Gesamtvergabe für alle 3 Lose 
festgelegt.

 (Beschluss Nr. 89/15/2015) 
 Abstimmungsergebnis: 
 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen

• Information über die Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse 
zur Breitbandinternetversorgung

 Für die Erarbeitung einer aktuellen Bedarfs- und Verfüg-
barkeitsanalyse für den Breitbandinternetausbau in Wil-
denfels und Reinsdorf wurde durch den Gemeinderat in 
der öffentlichen Sitzung am 28.05.2015 ein entsprechen-
der Grundsatzbeschluss Nr. 59/10/2015 gefasst.

 Durch die TKI-Kabel und Ingenieurgesellschaft Chemnitz 
wurden in den vergangenen Monaten umfangreiche Er-
hebungen, Befragungen und Datenerfassungen durchge-
führt, um die Aktualisierung der Analyse zu erarbeiten.

 Ziel der gemeinsamen Bedarfs- und Verfügbarkeitsanaly-
se ist es, auf Grundlage der aktuellen Förderrichtlinie des 
SMWA zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindig-
keitsbreitbandnetzen eine Förderung für einen flächen-
deckenden  Ausbau mit schnellen Internetanschlüssen zu 
erhalten. Förderziel der aktuellen Fördervorschrift ist es, in 
den geförderten Gebieten 60 % der Anschlüsse mit min-
destens 50 Mbit und 40 % der Anschlüsse mit mindestens 
30 Mbit dauerhaft zu versorgen.

 Voraussetzungen für eine Förderung des weiteren Aus-
baus sind u. a.:
- dass die über gegebenenfalls vorhandene Netze an-

gebotenen Bandbreiten in den betreffenden Erschlie-
ßungsgebieten nicht zur Denkung des tatsächlichen 
und prognostizierten Bedarfs ausreichen. 

- Die Übertragungsraten beim Downstream müssen 
unter 30 Mbit/s liegen. 

- Mindestens drei Unternehmen beziehungsweise ge-
werblich oder beruflich Tätige müssen einen entspre-
chenden Bedarf erklären.

- Private Investoren haben in den kommenden drei 
Jahren keine Investitionsabsichten zum Auf- bezie-
hungsweise Ausbau eines NGA-Netzes (Eigenausbau-
meldungen ermittelt über Markterkundung).

- Konsultation relevanter TK-Unternehmen, Versorger 
und potentieller Investoren bzgl. vorhandener Er-
schließungsgebiete und Infrastrukturen, aber auch 
möglicher Kooperationsmodelle und Erschließungs-
varianten, um weitere Verfahren marktkonform und 
wettbewerbsfördernd zu gestalten.

 Im Ergebnis der im Rahmen der Aktualisierung der Verfüg-
barkeitsanalyse durchgeführter Erfassungen, Messungen, 
der Markterkundung und Marktkonsultationen ist festzu-
stellen, dass für einen Großteil des Stadtgebietes in Wil-
denfels eine leitungsgebundene Verfügbarkeit an Über-
tragungsraten von mehr als 30 Mbit/s nicht zur Verfügung 
steht. Ebenfalls stehen interne drahtlose Technologien mit 
den entsprechenden Datenübertragungsraten nicht zur 
Verfügung.

 Nach dem statistisch abgeleiteten aktuellen Bedarf  der 
Anschlussnehmer steigt dieser vor allem für schnelle In-
ternetanschlüsse größer gleich 30 Mbit/s bzw. größer 
gleich 50 Mbit/s stetig. Bereits aktuell steht für 50 % der 
privaten Anschlussnehmer ein Bedarf an Datenübertra-
gungsraten von 30 Mbit/s und mehr und bei 10 % Daten-
übertragungsraten von 50 Mbit/s und mehr. 

 Im Ergebnis der Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse zur 
Breitbandinternetversorgung in Wildenfels kann fest-
gestellt werden, dass ein weiterer dringender Bedarf an 
schnellen Breitbandinternetanschlüssen für unsere Stadt 
besteht.

 Auf Grundlage der Ergebnisse der erarbeitenden Analysen 
würde die Möglichkeit bestehen, eine Förderung für die 
Wirtschaftlichkeitslücke des zu beauftragenden Kommu-
nikationsunternehmens zu erhalten, unter der Maßgabe,  
eine Versorgung von 60 % des Erschließungsgebietes mit 
Datenübertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s si-
cherzustellen.

 Im Vorfeld der technischen Umsetzung des Vorhabens ist 
die Durchführung eines Europaweiten Vergabeverfahrens 
als Bieterverfahren mit vorgeschalteten Teilnahmewettbe-
werb erforderlich.

 Im Rahmen der Förderrichtlinie des SMWA zur Förderung 
des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen, 
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welche sich gegenwärtig in der Überarbeitung befindet, 
ist davon auszugehen, dass für die Finanzierung der Wirt-
schaftlichkeitslücke eine Förderung von 80 % zuwen-
dungsfähigen Kosten bewilligt werden kann. 

 Außerdem wird eine weitere Erhöhung des Fördersatzes 
auf 90 % bei kommunaler Zusammenarbeit möglich, was 
bei einer gemeinsamen Realisierung des Vorhabens mit 
der Stadt Wildenfels gegeben wäre. 

 Durch die Verwaltung werden in den nächsten Wochen 
die weiteren Voraussetzungen für die Erarbeitung des För-
derantrages geschaffen. 

• Der Bürgermeister wird autorisiert, im Angebotsverfahren 
eine hydraulische Forstseilwinde mit Funksteuerung zum 
Anbau an den kommunalen Traktor zu beschaffen.

 Die Anschaffungskosten belaufen sich auf max. 7.000,- € 
brutto und sollen aus liquiden Mitteln der Stadt Wilden-
fels bereitgestellt werden. 

 Begründung:
 Die Stadt Wildenfels ist im Besitz von Schutzwald und des-

sen Bewirtschaftung. Insbesondere das schwer zugängli-
che Parkgelände bedarf eines erhöhten Pflegeaufwandes. 
Der aufstehende Baumbestand kann nur mit schwerer 
Technik zu Stellen transportiert werden, die sich für einen 
Abtransport eignen. Die Winde würde selbstverständlich 
die körperliche Arbeit der Bauhofmitarbeiter erleichtern.

 (Beschluss Nr. 90/15/2015) 
 Abstimmungsergebnis: 
 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen
• Der Stadtrat der Stadt Wildenfels beschließt, den Auftrag 

zur Lieferung von 16 Stück PA-Grundgeräten einschließ-
lich Druckminderer an die Firma G.B.S. Handelsgesell-
schaft mbH in Höhe von 18.960,03 € auszulösen.

 Begründung:
 Der Stadtrat hat auf seiner 12. Sitzung am 27.08.2015 

durch Beschluss Nr. 72/12/2015 den Bürgermeister auto-
risiert, eine entsprechende Ausschreibung vorzunehmen.
Am 4. November 2015 wurden 3 Firmen angeschrieben. 
Bis zum 17. November 2015 gingen 2 Angebote in der 
Stadtverwaltung Wildenfels ein. Alle zwei waren in die 
Wertung einzubeziehen. Die Firma G.B.S. Handelsgesell-
schaft mbH, Löwenbrucher Ring 36, 14974 Ludwigsfel-
de, erhält aufgrund ihres Angebotes Nr. 1509036-1 vom 
09.11.2015 den Zuschlag über die Lieferung.

 (Beschluss Nr. 91/15/2015) 
 Abstimmungsergebnis: 
 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen
• Der Stadtrat der Stadt Wildenfels stimmt einem Beitritt der 

Stadt Wildenfels zum  Rahmenvertrag über die landeszen-
trale Vergabe der Lärmkartierung 2017 an Hauptverkehrs-
straßen in Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Sächsischen 
Städte- und Gemeindetag (SSG) zu. 

 Begründung:
 Die Stadt Wildenfels ist gesetzlich dazu verpflichtet, die 

Geräuschbelastung durch Umgebungslärm an Hauptver-
kehrsstraßen im Sinne des § 47 b des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) bis zum 30. Juni 2017 in einer 
Lärmkarte darzustellen. Zur personellen und finanziellen 
Entlastung bieten der Sächsische Städte- und Gemein-
detag (SSG) und der Freistaat Sachsen allen kartierungs-
pflichtigen Gemeinden die Möglichkeit, ihre Lärmkartie-
rung landeszentral zu organisieren. Hierzu hat der SSG 
einen Rahmenvertrag mit dem Freistaat, vertreten durch 

das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG), geschlossen, dem die Stadt Wildenfels beitreten 
kann.

 I) Allgemeines zur Lärmkartierung
 Die EG-Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Be-

kämpfung von Umgebungslärm verpflichtet die Mitglied-
staaten, die Geräuschbelastung durch Umgebungslärm 
im Turnus von fünf Jahren zu ermitteln und in Lärmkarten 
darzustellen (Lärmkartierung). Danach sind bis zum 30. 
Juni 2017 Lärmkarten vorzulegen.

 Die Verpflichtung bezieht sich unter anderem auf Bal-
lungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern sowie 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen 
von mehr als 3 Mio. Kraftfahrzeugen im Jahr. 

 In Sachsen obliegt diese Aufgabe den Gemeinden (ge-
setzliche Zuständigkeit). Betroffen sind mit Stand 30. Ap-
ril 2015 insgesamt 218 Städte und Gemeinden mit rund 
1.600 km Hauptverkehrsstraßen sowie die drei Ballungs-
räume Dresden, Leipzig und Chemnitz. 

 II) Lärmkartierung 2017 in der Stadt Wildenfels
 Auch die Stadt Wildenfels ist aufgrund dieser gesetzlichen 

Vorgabe dazu verpflichtet, eine Lärmkartierung durchzu-
führen. Das LfULG informierte die Stadt Wildenfels mit 
Schreiben vom 18. März 2015 und 30. Juli 2015 über den 
Kartierungsumfang.

 Danach ist 
• ein 3,2 Kilometer langer Abschnitt an der BAB 72 zu 

kartieren
 III) Zentrale Organisation der Lärmkartierung
 Der Sächsische Städte- und Gemeindetag und der Frei-

staat Sachsen, vertreten durch das LfULG, haben für die 
Lärmkartierung 2017 einen Rahmenvertrag geschlossen, 
der kartierungspflichtigen Gemeinden die Teilnahme an 
einer landeszentralen Organisation der Lärmkartierung 
ermöglicht. Kartierungspflichtige Gemeinden können 
diesem Rahmenvertrag durch Erklärung beitreten (Der 
Vertrag und die Beitrittserklärung sind als Anlagen beige-
fügt).

 Hierdurch beauftragen sie das LfULG mit der Lärmkartie-
rung 2017 für das Gemeindegebiet. Das LfULG wiederum 
schreibt die Kartierung einschließlich vorbereitender Ar-
beiten zur Beschaffung sowie Aufbereitung und Qualifi-
zierung benötigter Eingangsdaten aus. Es übernimmt die 
fachliche Begleitung und Koordinierung der Arbeiten.

 Schon in der Kartierungsrunde 2012 hatte der SSG mit 
dem Freistaat einen Rahmenvertrag zur zentralen Organi-
sation der Lärmkartierung geschlossen. Im Rückblick hat 
sich diese Maßnahme sehr bewährt. Rund 90 Prozent aller 
kartierungspflichtigen Gemeinden waren dem Rahmen-
vertrag damals beigetreten. Im Vergleich zur Einzelverga-
be konnten die Kosten deutlich, z.T. bis um den Faktor 3-4, 
gesenkt und eine richtlinienkonforme Kartierung in hoher 
Qualität sichergestellt werden. 

 Auch die Stadt Wildenfels war den damaligen Rahmenver-
trag beigetreten.

 IV) Finanzierung der landeszentralen Lärmkartierung
 Zur Finanzierung der landeszentralen Lärmkartierung 

erhebt der SSG von den beigetretenen Kommunen eine 
Umlage in Höhe von 600 Euro pro zu kartierendem Stre-
ckenkilometer. Aus der Umlage finanziert das LfULG
• sämtliche mit der Lärmkartierung 2017 einhergehen-

den ingenieurtechnischen Dienstleistungen, die als 
Fremdvergabe an Dritte vergeben werden (einschließ-
lich der Qualifizierung der Eingangsdaten)
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• die Personalkosten für eine auf zwei Jahre befristet 
einzurichtende Personalstelle „Lärmkartierung 2017“ 
zu 75 % – der Freistaat finanziert die restlichen 25 % 
dieser Kosten aus eigenen Haushaltsmitteln.

 Die Höhe der Umlage ist im Vergleich zur Lärmkartierung 
2012 unverändert geblieben. Soweit das LfULG Mittel aus 
der erhobenen Umlage nicht benötigt, erstattet der SSG 
den beigetretenen Kommunen diese Mittel nach dem der 
Erhebung folgenden streckenbezogenen Ansatz zurück.

 V) Beitrittserklärung der Stadt Wildenfels
 Mit der Erklärung des Beitritts würde sich die Stadt Wil-

denfels insbesondere dazu verpflichten, 
• die Lärmkartierung an das LfULG zu vergeben und er-

forderliche Zuarbeiten zu leisten (insbes. Mitwirkung 
bei der Bereitstellung von landeszentral nicht verfüg-
baren Eingangsdaten sowie Abnahme der Datenmo-
delle für die Kartierung)

• zur Finanzierung einen Beitrag in Höhe von 600 € pro 
zu kartierendem Streckenkilometer im Gemeindege-
biet bis zum 15. Februar 2016 an den SSG zu zahlen. 
Der SSG leitet die Umlage an das LfULG weiter.

 Unter Zugrundelegung des unter II) dargelegten Kartie-
rungsumfangs entstünden für die Stadt Wildenfels Kosten 
in Höhe von 1.920 € (insgesamt 3,2 Kilometer x 600 Euro). 

 Bei einem Verzicht auf die Teilnahme an der landeszentra-
len Kartierung müsste die Verwaltung die Lärmkartierung 
fristgerecht selbst durchführen. Aufgrund der Informatio-
nen des LfULG zu Erfahrungswerten der Lärmkartierung 
2012 geht die Stadt-/Gemeindeverwaltung davon aus, 
dass auch in der Kartierungsrunde 2017 bei einer Ein-
zelvergabe der Lärmkartierung deutlich höhere Kosten 
entstehen würden. Nach Einschätzung des LfULG sind die 
Lärmkarten aus der letzten Kartierungsrunde 2012 bei 
Weiternutzung zumindest in Bezug auf Verkehrsmengen, 
Gebäudebestand und Einwohnerangaben zu aktualisie-
ren. 

 (Beschluss Nr. 92/15/2015) 
 Abstimmungsergebnis: 
 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen
• Der Stadtrat von Wildenfels beschließt, dass der Wilden-

felser Stadtanzeiger zum 01.01.2016 auf 12,00 € pro Jahr 
inklusive Versand angehoben wird.

 Begründung:
 Aufgrund der Einführung des Mindestlohnes zum 

01.01.2015 sieht sich die Stadt gezwungen, die Preise neu 
zu kalkulieren. 

 (Beschluss Nr. 93/15/2015) 
 Abstimmungsergebnis: 
 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen
Allgemeine Information – Asyl
Zusammenarbeit von Reinsdorf und Wildenfels – gemein-
samer Asylstandort
Bürgermeister Tino Kögler erklärte anhand einer Beamerprä-
sentation den Sozialraum V, Landkreis Zwickau, und die Prog-
nose „Zugänge Asylsuchende“. 
Stand 31.12.2015 = 3288 Asylbewerber
Beispiel für eine derzeitige Unterbringung:
Wilkau-Haßlau  – 220 Flüchtlinge
Kirchberg   – 150 Flüchtlinge
Mögliche Asylstandorte in Wildenfels wären:
Errichtung Containerstandort:
-  Grundstück hinter McDonald‘s (hier laufen noch Preisver-

handlungen mit dem Grundstückseigentümer)

-  Gewerbegebiet Härtensdorf (Verhandlungen mit Grund-
stückseigentümer werden geführt)

-  Städtisches Grundstück hinter Kläranlage (ehemals Ernst-
Mühle) ca. 2 ha Gesamtfläche ≈ 5000 m2 Nutzfläche

-  Grundstück ehemals Rehm, Parkfläche neben Sparkasse 
– ungeeignet –  

-  Gemeinsamer Standort mit der Gemeinde Reinsdorf: 
Grundstück bei der EGZ – Ortseingang rechte Seite 

Unterbringung in städtischen Gebäuden:
-  Vereinshaus in Härtensdorf 
-  Haus Wildenfelser Str. 101 – ungeeignet 
-  Haus Dorfplatz 8, Stadt ist 1/5 Eigentümer – ungeeignet
Die Turnhallen sollen nicht für Asylsuchende zur Verfügung 
gestellt werden, da dies ein nicht zu verantwortender Eingriff 
in die Schulbildung sein würde. Bürgerschaftliches Engage-
ment würde völlig zum Erliegen kommen (Nutzung durch 
Sportvereine, Ausstellungen u. dgl.)
Wenn wir nicht selber nach Alternativen für eine Unter-
bringung suchen, kann der Landrat von seinem Weisungs-
recht Gebrauch machen.

 

Satzung
über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertages-

einrichtungen in der Stadt Wildenfels  
vom 25. November 1999  

in der Fassung der 2. Änderung vom 26. November 2015
Auf der Grundlage der §§ 4 und 10 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), ge-
ändert durch Gesetze vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234), 
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), der §§ 2 und 9 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SächsGVBl. 
S. 418, ber. 2005 S. 306), geändert durch Gesetze vom 14. Juli 
2005 (SächsGVBl. S. 167), vom 7. November 2007 (SächsGVBl. 
S. 478), vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), vom 18. Oktober 
2012 (SächsGVBl. S. 562), vom 28. November 2013 (SächsGVBl. 
S. 822) und der §§ 1, 2, 3, 4, 14 und 15 des Sächsischen Geset-
zes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz 
über Kindertageseinrichtungen – SächsKitaG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), 
geändert durch Gesetze vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. 
S. 387), vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130), vom 29. April 
2015 (SächsGVBl. S. 349) hat der Stadtrat der Stadt Wildenfels 
in seiner Sitzung am 26.11.2015 folgende Satzung über die Er-
hebung von Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen 
im Stadtgebiet Wildenfels beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Erhebung der Elternbeiträge in Kin-
dertageseinrichtungen im Stadtgebiet Wildenfels, die von Trä-
gern der freien Jugendhilfe betrieben werden.

§ 2
Beitragsfreiheit / Beitragsermäßigung

(1) Der Träger hat die Elternbeiträge unter Berücksichtigung 
der Zahl der Kinder in der Familie, die gleichzeitig die Kinder-
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tageseinrichtung besuchen und des Familienstandes abzu-
senken. So werden für das 1. Kind 100 von Hundert, für das  
2. Kind 60 von Hundert und für das 3. Kind 20 von Hundert der 
Elternbeiträge erhoben. Die Beiträge allein erziehender Eltern 
werden um weitere 10 von Hundert abgesenkt.
(2) Die ausgewiesenen Absenkungsbeträge richten sich nach 
der Richtlinie des Landkreises zur Übernahme von Elternbei-
trägen bzw. Gebühren für Kindertageseinrichtungen und für 
Tagespflege vom 22.08.2012. 
(3) Auf Antrag kann der Elternbeitrag teilweise oder ganz er-
lassen werden, wenn die Entrichtung der Elternbeiträge für die 
Eltern und das Kind gem. § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII eine nicht 
zumutbare Belastung darstellt. Zuständig ist hierfür der örtli-
che Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt).

§ 3
Beitragsfestsetzung/Beitragserhebung

(1) Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Elternbei-
träge sind die zuletzt nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG bekannt ge-
machten Betriebskosten der Kindertagesstätten in der Stadt 
Wildenfels, die sich aus den Personal- und Sachkosten (§ 14 
SächsKitaG) ergeben.
(2) Die Elterbeiträge werden gemäß § 15 Abs. 1 SächsKitaG 
festgesetzt. Sie werden vom Träger der Kindereinrichtung er-
hoben. 
(3) Die ungekürzten Elternbeiträge betragen 
1. im Krippenbereich 23 vom Hundert, 
2. im Kindergarten - 30 vom Hundert und 
3. im Hortbereich 30 vom Hundert der zuletzt bekannt ge-

machten Betriebskosten nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG be-
rechnet für 9 Betreuungsstunden im Krippen- und Kinder-
gartenbereich bzw. 6 Betreuungsstunden im Hort.

(4) Für eine geringere oder bei Bedarf auch höhere Betreu-
ungszeit, als in Abs. 3 benannt, ermitteln sich die Elternbeiträ-
ge entsprechend anteilig. 
(5) Für eine zusätzliche Mehrbetreuung über die vereinbarten 
Stunden laut Betreuungsvertrag erhebt der Träger ein weiteres 
Entgelt anteilig ermittelt aus den durchschnittlichen Betriebs-
kosten (innerhalb der Öffnungszeit) bzw. den tatsächlichen 
Aufwendungen (außerhalb der Öffnungszeit).
(6) Aus besonderen Gründen können Kinder auf Antrag der 
Eltern tageweise in die Kindertageseinrichtung aufgenommen 
werden. Die Höhe des Elternbeitrages je Kind und Tag beträgt 
1/21 des ungekürzten Elternbeitrages.
(7) Die jeweils aktuellen Elternbeiträge sowie die weiteren Ent-
gelte bestimmen sich nach der Anlage 1, die Bestandteil dieser 
Satzung ist.

§ 4
Beitragspflicht und Fälligkeit der Zahlung

(1) Die Beitragspflicht entsteht bei Aufnahme eines Kindes in 
eine Kindertageseinrichtung mit Beginn des Monats, in dem 
das Kind in die Einrichtung aufgenommen wird. Sie endet mit 
dem Ende des Monats, in dem das Kind letztmalig die Kinder-
tageseinrichtung besucht hat.
(2) Der Elternbeitrag ist für jedes in der Kindertageseinrich-
tung angemeldete Kind monatlich bis zum 5. Kalendertag des 
Monats fällig.
(3) Beitragspflichtig sind die Eltern des Kindes oder ihnen ge-
setzlich Gleichgestellte.
(4) Die Elternbeiträge werden gemeinsam mit der Bekanntma-
chung der jährlichen Betriebskosten nach § 14 Abs. 2 Sächs- 
KitaG im Amtsblatt der Stadt Wildenfels veröffentlicht und tre-
ten am 01.September des laufenden Jahres in Kraft. Sie wer-
den durch den Freien Träger auf der Grundlage des Betreu-
ungsvertrages erhoben.

(5) Dem Träger steht ein außerordentliches Kündigungsrecht 
zu, wenn sich der Zahlungspflichtige der Zahlung von 2 Mo-
natsbeiträgen im Rückstand befindet.

§ 5
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2016 nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen in Kindertageseinrichtungen der Stadt Wildenfels 
vom 22.01.2009 außer Kraft.
Wildenfels, den 27.11.2015

  

Bekanntmachung der Stadt Wildenfels
Bekanntmachung der Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung „Am Autohaus R. Seidel“  
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB 

1. Der Stadtrat der Stadt Wildenfels hat in seiner Sitzung 
am 02.07.2015 auf Grund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004  
(BGBl. I S 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20.11.2014 (BGBl. I S 1748) und in Verbindung mit § 4 der 
Sächs. Gemeindeordnung (SächsGVBl. S. 55, ber S. 159), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 26.06.2009 (SächsGVBl. S 
323) die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Am Autohaus  
R. Seidel“ beschlossen.
2. Die Satzung wird hiermit gemäß § 34 Abs. 6 in Verbindung 
mit § 10 Abs.3 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes  vom 20.11.2014 (BGBl. I S 1748) bekannt 
gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. Jeder-
mann kann diese Satzung und die Begründung in der Stadt-
verwaltung Wildenfels, Poststraße 26, Bauamt, zu den üblichen 
Geschäftszeiten 
Montag und 
Freitag    9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnertag  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
1. Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Auf-
stellung der Satzung
Unbeachtlich werden gem. § 215 Abs. 1 BauGB
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten  Verfahrens- und Form-
vorschriften

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel  des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wildenfels unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
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geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
2. Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
Gem. § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44  
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Wildenfels, 10.12.2015
Stadtverwaltung Wildenfels

  

Die Stadtverwaltung informiert
Liebe Leserinnen und Leser des Amtsblattes  

der Stadt Wildenfels,
entsprechend des Stadtratsbeschlusses im November 2015 
erscheint ab 2016 unser Amtsblatt einmal monatlich jeweils 
freitags mit einem Umfang von 16 Seiten. Damit wir Sie auch 
weiterhin zeitnah mit den neuesten Bekanntmachungen aus 
dem Rathaus, den Berichten aus unseren Einrichtungen sowie 
den Vereinen informieren können, haben wir dies bei der Fest-
legung des Erscheinungstermins unseres Amtsblattes berück-
sichtigt.
Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes in diesem 
Jahr sehen wir uns gezwungen, die Preise für das Amtsblatt 
neu zu kalkulieren. Ab Januar 2016 beträgt das Jahresabo 
12,00 EUR. Der Einzelverkaufspreis erhöht sich auf 0,50 EUR 
je Exemplar. Die Zustellung des „Wildenfelser Amtsblattes“ er-
folgt durch die City-Post Zwickau GmbH & Co. KG.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese notwendigen Preisan-
passungen.

Bitte beachten Sie! 
Die Stadtbibliothek bleibt vom 23.12.2015 bis 
04.01.2016 wegen Urlaub geschlossen!

Bücher können letztmalig am 22.12.2015 getauscht werden. 
Bitte denken Sie daran, ihre Bücher rechtzeitig zu verlängern, 
falls Sie selbst in den Urlaub fahren.
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest.
Katrin Schwörke

Redaktionsschlusstermine für das 
„Wildenfelser Amtsblatt“

Redaktionsschluss:  4. Januar 2016   
Auslieferung:  15. Januar 2016
Redaktionsschluss:  1. Februar 2016  
Auslieferung:   12. Februar 2016 
Bitte geben Sie Ihre Beiträge (möglichst maschinengeschrie-
ben) im Rathaus (Zimmer 14 – Frau Müller oder im Sekretariat 
– Zimmer 1) ab oder per E-Mai: gewerbeamt@wildenfels.de
Annoncen zur Veröffentlichung in unserem Amtsblatt können 
Sie ebenfalls hier aufgeben.

Weihnachtsfeier  
Liebe Seniorinnen und Senioren,
am 15. Dezember 2015 findet um 15.00 Uhr 
in der „Landgaststätte Wiesenburg“ unsere 
gemeinsame Seniorenweihnachtsfeier statt.

Weihnachten in der Hutzenstub mit 
den Kindern der Kindertagesstätte

„Happy Kids“ Wiesenburg 
und 

„D€ Erbschleicher“, 
bekannt aus Rundfunk und Fernse-
hen. 
Erleben Sie einen wunderschönen, 
gemütlichen und fröhlichen Ad-
ventsnachmittag. Kaffeetrinken mit 
Weihnachtsstollen nach hauseige-
nem Rezept – der schmeckt!
Wenn Sie den Fahrdienst nutzen 

möchten, rufen Sie bitte in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
im MGH „Familienzentrum“ unter folgender Telefonnummer 
an: (037603/8751)
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Tino Kögler, Bürgermeister
Stadtverwaltung Wildenfels
Das Team des Mehrgenerationenhauses 
Familienzentrum „Kinderidylle“ Wildenfels
Das Team der Landgaststätte Wiesenburg

Für die geleistete Arbeit zum Wohle der Bür-
ger unserer Stadt möchten wir uns bei allen 
Kameradinnen, Kameraden, Vereinsmitglie-
dern und Förderern unserer Feuerwehr herz-
lichst bedanken. In den Dank schließen wir 
selbstverständlich auch die Angehörigen 
ein, denen oft Verzicht und Bereitschaft ab-
verlangt wird, an zweiter Stelle zu stehen, 
wenn der Feuerwehrdienst es erfordert.

Unser besonderer Dank gilt unserem Bür-
germeister, den Stadträten und der Stadt-
verwaltung für die stets gute Zusammenar-
beit und Unterstützung. Wir wünschen Euch, 
Euren Angehörigen sowie allen Bürgerinnen 
und Bürgern unserer Stadt ein frohes, be-
sinnliches und einsatzfreies Weihnachtsfest 
sowie für das Jahr 2016 Gesundheit, Glück 
und Erfolg!

Der Stadtwehrleiter

Die Wehrleiter

Die Vereinsvorsitzenden
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Ärztlicher Notfalldienst

Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Einheitliche Rufnummer für den ärztlichen   
Bereitschaftsdienst aller medizinischen Bereiche   
unabhängig vom Wohn- und Aufenthaltsort 116 117

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst 
Dienstzeiten des Bereitschaftsdienstes
Montag   von 19.00 Uhr bis dienstags 7.00 Uhr
Dienstag  von 19.00 Uhr bis mittwochs 7.00 Uhr
Mittwoch  von 14.00 Uhr bis donnerstags 7.00 Uhr 
Donnerstag  von 19.00 Uhr bis freitags 7.00 Uhr 
Freitag    (durchgängig bis Montag)
    von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen (Montag oder 
Freitag zwischen einem Feiertag und einem Wochenende) 
besteht Bereitschaft vom Vorabend 19.00 Uhr bis zum darauf-
folgenden Werktag 7.00 Uhr.

Die zentrale Rufnummer ist im Bedarfsfall anzurufen:
Rettungsleitstelle Zwickau: 0375 19222

Reinsdorf, Friedrichsgrün, Vielau, Wilkau-Haßlau, Cainsdorf, 
Culitzsch, Silberstraße, Wildenfels, Hartenstein

Zahnärzte 

 

Samstag, Sonntag, Feiertag 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Brückentag (Werktag) 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
12.12.2015 – 13.12.2015
Dipl.-Stom. Carola Odoj
Karl-Marx-Straße 1, 08134 Wildenfels OT Härtensdorf
Tel. 037603/2603
19.12.2015 – 20.12.2015
Dipl.-Med. Matthias Pistorius & Dipl.-Stomat. Sabine Pistorius
Cainsdorfer Straße 13, 08112 Wilkau-Haßlau, Tel. 0375/671144
24.12.2015
Dipl.-Stom. Petra Simon
Oberhaßlauer Straße 1, 08112 Wilkau-Haßlau, Tel. 037603/2370
25.12.2015
Dipl.-Stom. Mario Kallweit & Susan Kallweit
Auerbacher Straße 13, 08107 Kirchberg, Tel. 037602/64738
26.12.2015 – 27.12.2015
Dr. med. dent. Cornelia Matthes-Wilhelm
Karl-Marx-Siedlung 22, 08134 Wildenfels OT Wiesenburg
Tel. 037603/2834
28.12.2015
Angela Flachowsky
Lößnitzer Straße 17, 08141 Reinsdorf, Tel. 0375/295383
29.12.2015
Dipl.-Med. Ursula Seltmann
Hauptstraße 54, 08141 Reinsdorf OT Vielau, Tel. 0375/671485

30.12.2015
Kathrin Papp
Bahnhofstraße 2, 08115 Lichtentanne, Tel. 0375/527967
31.12.2015
Dipl.-Stom. Elke-Kerstin Hohmuth
Ahornweg 3, 08132 Mülsen OT Niclas, Tel. 037601/57425
01.01.2016
Dr. med.dent. Mandy Ickrath
St. Jacober Hauptstraße 148, 08132 Mülsen, Tel. 037601/2407
02.01.2016 – 03.01.2016
Dr. med. Stefan Körner
Schneeberger Straße 49 c, 08112 Wilkau-Haßlau
Tel. 0375/617575
09.01.2016 – 10.01.2016
Dipl.-Med. Karin Suchomel
Karl-Marx-Straße 16 c, 08134 Wildenfels OT Härtensdorf
Tel. 037603/51289

Apotheken 
werktags  18.30 Uhr – 8.00 Uhr
sonnabends 08.00 Uhr – montags 08.00 Uhr
feiertags  durchgehend 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr   
    nächster Tag
10.12.2015   Schiller-Apotheke, Leipziger Straße 90
    08058 Zwickau, Tel. 0375/215160
11.12.2015   Apo–rot Apotheke im Baikalzentrum
    Marchlewskistr. 1, 08062 Zwickau
    Tel. 0375/795110
12.12.2015   Apotheke Eckersbach im Gesundheits- 
    zentrum, Scheffelstr. 46, 08066 Zwickau
    Tel. 0375/4400196
    Mulden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Str. 2 a
    08112 Wilkau-Haßlau, Tel. 0375/671137
13.12.2015  Schloss-Apotheke, Pestalozzistr. 27
    08062 Zwickau, Tel. 0375/783027
14.12.2015   Robert-Koch-Apotheke
    Äußere Plauensche Str. 26, 08056 Zwickau
    Tel. 0375/291253
15.12.2015   Apotheke am Meistereck, Leipziger Str. 2 a
    08056 Zwickau, Tel. 0375/2309060
    Mulden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Str. 2 a
    08112 Wilkau-Haßlau, Tel. 0375/671137
16.12.2015  Sonnen-Apotheke, Innere Zwickauer Str. 71
    08062 Zwickau, Tel. 0375/787156
17.12.2015   Hufeland-Apotheke, Max-Planck-Str. 18
    08066 Zwickau, Tel. 0375/430800
18.12.2015  Linda-Apotheke in der Nordvorstadt
    Daniela Hänel e. K., Schubertstraße 3
    08058 Zwickau, Tel. 0375/4406901
19.12.2015   Muldental-Apotheke, Altenburger Str. 6
    08129 Mosel, Tel. 037604/4800
    Bären-Apotheke, Lößnitzer Str. 47
     08141 Reinsdorf, Tel. 0375/277010
20.12.2015   Brückenberg-Apotheke
    Äußere Dresdner Straße 25, 08066 Zwickau
    Tel. 0375/281358
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    Apotheke an der Muldentalklinik
    Cainsdorfer Str. 25 a, 08112 Wilkau-Haßlau
    Tel. 0375/6779760
21.12.2015   Wilhelm-Busch-Apotheke, Magazinstraße 19
    08056 Zwickau, Tel. 0375/2001575
    Mohren-Apotheke, Marktplatz 17
    08118 Hartenstein, Tel. 037605/6214
22.12.2015   Aktiv-Apotheke Neuplanitz 
    Marchlewskistraße 4, 08062 Zwickau
    Tel. 0375/781103
23.12.2015   Oberplanitzer Apotheke
    Cainsdorfer Str. 2, 08064 Zwickau
    Tel. 0375/785258
24.12.2015   Muldental-Apotheke, Altenburger Str. 6
    08129 Mosel, Tel. 037604/4800
25.12.2015   Wilhelm-Busch-Apotheke, Magazinstraße 19
    08056 Zwickau, Tel. 0375/2001575
26.12.2015   Guten-Tag-Apotheke – Zwickau Arcaden
  Innere Plauensche Str. 14, 08056 Zwickau
  Tel. 0375/2714434
27.12.2015   Apotheke Eckersbach, Scheffelstraße 44
  08066 Zwickau, Tel. 0275/474431
    Mariannen-Apotheke, Thanhofer Straße 13
  08115 Lichtentanne, Tel. 0375/523932
28.12.2015   Sachsenring-Apotheke
    Crimmitschauer Str. 74, 08058 Zwickau
  Tel. 0375/212538
    Stadt-Apotheke Kirchberg
    Lengenfelder Str. 2, 08107 Kirchberg
  Tel. 037602/66338
29.12.2015   Apotheke am Stadtwald, Karl-Keil-Str. 37
  08060 Zwickau, Tel. 0375/5609250
30.12.2015   Virchow-Apotheke, Karl-Keil-Str. 48/50
   08060 Zwickau, Tel. 0375/529557
31.12.2015   Apotheke Eckersbach im Gesundheits- 
    zentrum, Scheffelstr. 46, 08066 Zwickau
  Tel. 0375/4400196
    Mulden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Str. 2 a
  08112 Wilkau-Haßlau, Tel. 0375/671137
01.01.2016   Apo–rot Apotheke im Baikalzentrum
  Marchlewskistr. 1, 08062 Zwickau
  Tel. 0375/795110
02.01.2016  Paracelsus-Apotheke, Werdauer Str. 68
  08060 Zwickau, Tel. 0375/572796
    Apotheke am Borberg, Borbergweg 1 b
  08107 Kirchberg, Tel. 037602/7156
03.01.2016  Muldental-Apotheke, Altenburger Str. 6
  08129 Mosel, Tel. 037604/4800
    Bären-Apotheke Wilkau-Haßlau
  Zwickauer Straße 37, 08112 Wilkau-Haßlau
  Tel. 0375/3532456
04.01.2016  Muldental-Apotheke, Altenburger Str. 6
  08129 Mosel, Tel. 037604/4800
05.01.2016   Löwen-Apotheke, Hauptmarkt 15 – 17
  08056 Zwickau, Tel. 0375/213880 
06.01.2016   Markt-Apotheke Oberplanitz
  Mozartstr. 2, 08064 Zwickau
  Tel. 0375/7929501

07.01.2016   Schwanen-Apotheke, Lothar-Streit-Str. 35
  08056 Zwickau, Tel. 0375/2737279
08.01.2016   Schiller-Apotheke, Leipziger Straße 90
  08058 Zwickau, Tel. 0375/215160
09.01.2016   Vital-Apotheke, Marienthaler Str. 143
    08060 Zwickau, Tel. 0375/525152
    Löwen-Apotheke, Karl-Marx-Straße 1 A
    08134 Wildenfels OT Härtensdorf
    Tel. 037603/8263
10.01.2016   Central-Apotheke, Bahnhofstr. 9
    08056 Zwickau, Tel. 0375/293020
    Saxonia-Apotheke, Auerbacher Straße 71
    08147 Crinitzberg/Bärenwalde
    Tel. 037462/6490
11.01.2016   Schloss-Apotheke, Pestalozzistr. 27
    08062 Zwickau, Tel. 0375/783027
12.01.2016   Robert-Koch-Apotheke, Äußere Plauensche 
    Straße 26, 08056 Zwickau, Tel. 0375/291253
13.01.2016  Apotheke am Meistereck, Leipziger Str. 2 a
    08056 Zwickau, Tel. 0375/2309060
    Mulden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Str. 2 a
    08112 Wilkau-Haßlau, Tel. 0375/671137
14.01.2016  Sonnen-Apotheke, Innere Zwickauer Str. 71
    08062 Zwickau, Tel. 0375/787156

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst 
für Groß- und Kleintiere
12.12.2015 – 18.12.2015   Tierarzt Prell
       Tel. 2836
19.12.2015 – 24.12.2015 (12 Uhr) Dr. Prell
       Tel. 2836
24.12.2015 – 26.12.2015 (6 Uhr)  Dr. Rummer
       Tel. 03772/28361
       0152-29178590
26.12.2015 – 27.12.2015 (6 Uhr)   Dr. Prell
       Tel. 2836
27.12.2015 – 31.12.2015 (12 Uhr) Dr. Prell
       Tel. 2836
31.12.2015 – 02.01.2016   Tierarzt Prell
       Tel. 2836
02.01.2016 – 08.01.2016  Dr. Prell
       Tel. 2836
09.01.2016 – 15.01.2016  Dr. Rummer
       Tel. 03772/28361
       0152-29178590
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Einladung zu Seminaren „sicher mobil“ im 
Feuerwehrgerätehaus Wildenfels

Der Auto Club Europa ACE bietet in Verbin-
dung mit dem Deutschen Verkehrssicher-

heitsrat e.V. (unterstützt vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung) ab 14.01.2016 in Wildenfels kos-
tenlose Seminare „sicher mobil 50+“ für ältere, noch aktive Ver-
kehrsteilnehmer an. Schwerpunkt der Seminare bilden die seit 
15 Jahren eingetretenen Veränderungen in der StVO, ein-
schließlich der Änderungen 2013. Eingeschlossen sind Ausfüh-
rung zur Fahrzeugsicherheit und zu modernen Fahrerassis-
tenzsystemen und Hinweise zur Kompensation altersbedingter 
Defizite beim Autofahren. Die vor langer Zeit in der Fahrschule 
erworbenen Kenntnisse sollen aktualisiert und Hinweise für 
ein sicheres, unfallfreies Fahren im Alter erarbeitet werden.
Organisation:
Am  Donnerstag, dem 14.01.2016, um 10.00 Uhr beginnt die 
erste Veranstaltung einer Seminarreihe von 8 x 90 Minuten, 
jeweils einmal wöchentlich in Wildenfels im Feuerwehrge-
rätehaus. Die Veranstaltungen führt Herr Dipl.-Ing. Christian 
Coch vom Auto Club Europa  e.V. ACE durch. Im Rahmen der 
Seminare bieten wir einen kostenlosen Seh- und Hörtest  und 
eine Erste-Hilfe-Schulung an. Die Teilnehmer erhalten ver-
schiedene Materialien und nach vollständiger Absolvierung 
der Seminare eine Teilnahmeurkunde.
Mindestteilnehmerzahl 10 Personen.
Wir möchten Sie zu diesen 8 Veranstaltungen recht herzlich 
einladen und bitten Sie, sich bei Interesse bei Frau Müller im 
Gewerbeamt unter der Tel.-Nr. 037603/5593315 namentlich 
anzumelden. 

Amt für Abfallwirtschaft

Abfallentsorgung zum Jahreswechsel 
2015/2016 

Das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Zwickau infor-
miert, dass sich das Jahr 2015 mit einer Besonderheit verab-
schieden wird. Es endet mit der 53., also einer ungeraden Ka-
lenderwoche (im Folgenden Woche), was lediglich alle fünf bis 
sechs Jahre vorkommt. Im Ergebnis folgen zum Jahreswechsel 
zwei ungerade Wochen aufeinander.
Für die Abfallentsorgung bedeutet dieser Sonderfall, dass 
alle Haushalte, bei denen die Entleerung der Abfalltonnen 
in den geraden Wochen erfolgt, 2015 letztmalig in der Wo-
che vom 21. bis 24. Dezember (die Nachentsorgung für die 
Feiertage erfolgt ab 28. Dezember) und dann erst wieder 
ab 11. Januar 2016 angefahren werden.
Das Amt bittet darum, diesen Hinweis zu beachten, damit die 
betroffenen Abfalltonnen nach den Feiertagen nicht über-
quellen. Es bleiben alle veröffentlichten Tourenpläne weiterhin 
gültig.Anfragen können an die Abfallberaterinnen des Land-
kreises Zwickau gerichtet werden. Diese sind unter folgenden 
Telefonnummern zu erreichen:
03763 404-103  für das Gebiet Chemnitzer Land
0375 4402-26117  für das Gebiet Stadt Zwickau sowie
0375 4402-26111  für das Gebiet Zwickauer Land

Amt für Abfallwirtschaft

Der Abfallkalender 2016
Neue Wege gehen

Diesen Leitsatz hat sich die Abfallwirtschaft auf die Fahne ge-
schrieben und bietet für das Jahr 2016 erstmals den Abfallrat-
geber in Form eines Kalenders an.
Der Abfallkalender enthält nicht nur die seit vielen Jahren 
im Abfallratgeber etablierten Entsorgungshinweise und das 
Kinderpreisrätsel, sondern erfüllt auch noch einen weiteren 
Zweck. Als Kalender gibt er Auskunft über die Termine der 
Weihnachtsbaumentsorgung, Schadstoffsammlung sowie Bio-
tonnenreinigung und bietet Platz für eigene Eintragungen. So 
soll der Abfallkalender 2016 den Einwohnern des Landkreises 
eine echte Hilfe im Alltag werden.
Im Zeitraum vom 30. November bis 13. Dezember 2015 er-
folgt die Verteilung des neuen Produktes. 
Wer in diesem Zeitraum keinen Abfallkalender erhalten hat, 
kann sich vertrauensvoll an die Mitarbeiterinnen des Amtes 
für Abfallwirtschaft unter der Rufnummer 0375 4402-26117 
wenden. Bis Ende Januar 2016 wird nachgeliefert. Später sind 
die Kalender auch in den fünf Bürgerservicestellen des Land-
ratsamtes in Zwickau, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Werdau 
und Limbach-Oberfrohna, in dem Amt für Abfallwirtschaft in 
Werdau und Glauchau sowie in den Stadt- und Gemeindever-
waltungen des Landkreises Zwickau erhältlich. 

Sozialamt

„Lieblingsplätze für alle“
Neuauflage des Investitionsprogramm  

Barrierefreies Bauen im Jahr 2016 

Das Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplät-
ze für alle“ ist seitens des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Verbraucherschutz auch für das Jahr 2016 vorge-
sehen. Dementsprechend wurden im Haushaltsplan des Frei-
staates Sachsen wiederum 2,5 Mio. EUR veranschlagt.
Die Pauschale für den Landkreis Zwickau beträgt 196.400 EUR.
Gefördert werden kleine Investitionen – bis zu 25 TEUR pro 
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Einzelmaßnahme –, die zum Abbau bestehender Barrieren, 
insbesondere im Kultur-, Freizeit-, Bildungs- und Gesundheits-
bereich dienen. 
Um eine zügige Umsetzung des Programms zu gewährleisten, 
ruft der Landkreis Zwickau alle interessierten Eigentümer, Be-
treiber, Pächter o. ä. öffentlich zugänglicher Einrichtungen auf, 
zeitnah einen entsprechenden Antrag im Landratsamt einzu-
reichen. Dieser ist bis spätestens 15. Januar 2016 an das Land-
ratsamt Zwickau zu übersenden.
Ausführliche Informationen wie zur Antragstellung und zum 
Verfahren sind in der Novemberausgabe des Amtsblattes des 
Landkreises Zwickau oder auf dessen Homepage www.land-
kreis-zwickau.de nachzulesen.

Ehejubiläen 2016
Es ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden, dass 
der Bürgermeister unserer Stadt an die Ehepaare, die das Fest 
der Goldenen Hochzeit (50 Ehejahre), Diamantenen Hochzeit 
(60 Ehejahre) oder Eisernen Hochzeit (65 Ehejahre) begehen, 
Glückwünsche übermittelt. Sehr selten gibt es auch Ehepaare, 
die das Fest der Gnadenhochzeit (70 Jahre) oder gar Kronjuwe-
lenhochzeit (75 Jahre) feiern können.
Für das Jahr 2016 haben wir alle uns bekannten Ehepaare an-
geschrieben, inwieweit eine Veröffentlichung ihres Ehejubilä-
ums in unserem Amtsblatt gewünscht wird. Dabei konnte nur 
auf die Daten des Einwohnermeldeamtes zurückgegriffen wer-
den. Sollte ein Ehepaar, das im Jahr 2016 ein solches Ehejubi-
läum begehen darf, kein Schreiben erhalten haben, dann fehlt 
im Melderegister die Eintragung des Eheschließungsdatums. 
Wenn diese Jubelpaare dennoch eine Veröffentlichung 
wünschen, bitten wir um schriftliche bzw. telefonische Mit-
teilung an das Standesamt oder das Einwohnermeldeamt 
Wildenfels (Frau Riedel/Herr Villain), unter Telefonnummer 
037603/5593317 oder 5593319. 

Altersjubilare  
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern 
unserer Stadt Wildenfels und wünschen 
Gesundheit, Wohlergehen und 
Erfüllung im weiteren Leben!

Jubilare Wildenfels 
14. Dezember 2015 Frau Stefanie Hochstein 85 Jahre
16. Dezember 2015 Herr Conrad Unger 75 Jahre
27. Dezember 2015 Herr Lothar Wolter 80 Jahre
 5. Januar 2016  Frau Ursula Bendig 80 Jahre
11. Januar 2016  Herr Heinrich Wolf 70 Jahre

Jubilare Härtensdorf
11. Dezember 2015 Herr Axel Franz 75 Jahre
13. Dezember 2015 Frau Meta Nötzold 80 Jahre
23. Dezember 2015 Herr Günter Harmuth 75 Jahre
 2. Januar 2016  Frau Marianne Blasek 80 Jahre

Jubilare OT Schönau
 7. Januar 2016  Herr Wilfried Weichold 75 Jahre

Jubilare OT Wiesen
 9. Dezember 2015 Frau Monika Flemig 80 Jahre

Eine schöne Adventszeit,  

frohe und besinnliche  

Weihnachten 

und alles Gute für das Jahr 2016 
wünschen euch,  

liebe Schülerinnen und Schüler, und euren Eltern  

die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Wildenfels  

und der Schulleiter Herr Schulze

Weihnachtswerkstatt im Hort
Am 27. November zu Beginn der Vorweihnachtszeit 
standen im Hort verschiedene Werkstätten bereit. 

Im Werkraum wurden Kränze gebunden 
und liebevoll geschmückt,

dabei sind einige tolle Werke geglückt.
Das Kreativzimmer lud zum Baumschmuckbasteln ein,

glitzernde Zapfen und Schneeeulen 
nahmen die Kinder mit heim.

Doch auch unser Weihnachtsbaum wurde mit bedacht
und von den fleißigen Jungen und Mädchen 

dort einiges angebracht.
Ein Zimmer weiter zog es zu süßen Sachen hin,

hier gestaltete man aus Dominosteinen und Nüssen 
einen Pinguin.

Zwischendurch sollte es natürlich eine Stärkung 
für alle emsigen Künstler geben:

Draußen gab es Leckeres vom Grill – 
und den Punsch gleich daneben.

60-jähriges Ehejubiläum
Wir gratulieren ganz herzlich

Ursula und Horst Bendig am 27. Dezember 2015
zum Fest der Diamantenen Hochzeit und wünschen Gesundheit und alles Gute 
für den weiteren gemeinsamen Lebensweg.
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Drinnen ist man einem herrlichen Duft entgegengeeilt,
denn in unserer Küche wurden Crepes gebacken und verteilt.

Die Spendenbox füllte sich schnell 
mit Münzen und Scheinen,

darauf soll sich natürlich ein herzliches Dankeschön reimen!

Das Hortteam bedankt sich für einen schönen Abend bei allen 
fleißigen Helfern und Spendern! Von den Einnahmen werden wir 
einige Weihnachtswünsche unserer Hortkinder erfüllen können. 
Außerdem bedanken wir uns in diesem Zuge auch bei Familie 
Frank für den Tischkicker als „Vorweihnachtsgeschenk“, bei GKN 
Driveline für die Spende von 300,– € im Rahmen der Restcentak-
tion sowie bei Familie Roder für den schönen Weihnachtsbaum!
Jane Günther

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Wildenfels
Jahreslosung 2015:
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes  Lob.
 Römer 15, 7
13. Dezember 2015, 3. Sonntag im Advent
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottes-

dienst, Pfarrer Zirnstein
16. Dezember 2015
14.00 Uhr Seniorenkreis im Pfarrhaus
20. Dezember 2015, 4. Sonntag im Advent
17.00 Uhr Abendgottesdienst, Pfarrer Zirnstein

24. Dezember 2015, Heiliger Abend
17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pfarrer Zirnstein 

25. Dezember 2015, 1. Christtag
09.30 Uhr eingeladen zum Gottesdienst und Kindergottes-

dienst nach Härtensdorf oder Zschocken

26. Dezember 2015, 2.Christtag
09.30 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit Kirchenchor & So-

listen, Pfarrer Zirnstein

27. Dezember 2015, 1. Sonntag nach dem Christfest
09.30 Uhr gemeinsames Weihnachtsliedersingen in Härtens-

dorf, Pfarrer Richter

31. Dezember 2015, Altjahresabend
16.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor, Pfarrer Zirnstein
23.15 Uhr Silvestermusik in der Kirche

1. Januar 2016, Neujahr
17.00 Uhr eingeladen zum Gottesdienst nach Schönau, Pfar-

rer Zirnstein

3. Januar 2016, 2. Sonntag nach dem Christfest
09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst, Thomas 

Weigelt

6. Januar 2016, Epiphanias
18.30 Uhr – Wiederholung des Krippenspiels in Schönau

10. Januar 2016, 1. Sonntag nach Epiphanias
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottes-

dienst, Pfarrer Zirnstein

Allianzgebetswoche 2016 – jeweils um 19.30 Uhr
Montag, 11. Januar Landeskirchliche Gemeinschaft 
     in Härtensdorf
Dienstag, 12. Januar Pfarrhaus Härtensdorf
Mittwoch, 13. Januar Kirche Zschocken
Donnerstag, 14. Januar Pfarrhaus Wildenfels
Freitag, 15. Januar Adventgemeinde in Wildenfels
Samstag, 16. Januar 9.30 Uhr, Gottesdienst 
     Adventgemeinde in Wildenfels

Christenlehre
1./3. Freitag im Monat für Jungen von 16.00 bis 18.00 Uhr
(gemeinsam mit der Jungschar)
2./4. Freitag im Monat für Mädchen von 15.00 bis 17.00 Uhr

Außerdem
Kirchenchor: donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Jesus forever (Teenie-Chor):
    freitags  17.00 Uhr 
      Pfarrhaus Härtensdorf
Bandprobe:  freitags  nach Absprache
Junge Gemeinde:
    freitags  19.00 Uhr im Pfarrhaus

Landeskirchl. Gemeinschaft:
    sonntags 15.00 Uhr 
      im Gemeinschaftssaal

Kanzleistunde: montags 15.00 – 18.00 Uhr 
      (Tel. 037603 8366)

Es laden herzlich ein und grüßen
Pfr. Zirnstein und der Kirchenvorstand Wildenfels
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Kirche zu den Drei Marien***  
Härtensdorf
Monatsspruch: Dezember 2015:
Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauch-
zen! Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner 
Elenden. Jesaja 49, 13
13. Dezember 2015, 3. Advent
09.30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl Pfr. Richter 

und Kindergottesdienst
20. Dezember 2015, 4. Advent
09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst Pfr. Richter, 

anschließend gemeinsames Pizzaessen im Pfarr-
haus (Anmeldung bitte bei Manfred Dietrich, Tel.: 
3418)

24. Dezember 2015, Heiligabend
15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel Pfr. Richter
25. Dezember 2015, 1. Christtag
09.30 Uhr Gottesdienst – Pfr. Richter
26. Dezember 2015, 2. Christtag
09.30 Uhr eingeladen nach Schönau oder Wildenfels
27. Dezember 2015, 1. So n. d. Christfest
09.30 Uhr Singegottesdienst – Pfr. Richter
31. Dezember 2015, Silvester
15.30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl – Pfr. Richter
1. Januar 2016, Neujahrstag
17.00 Uhr eingeladen nach Schönau
3. Januar 2016, 2. Sonntag n. d. Christfest
17.00 Uhr Wiederholung des Krippenspieles – Pfr. Richter
10. Januar 2016, 1. Sonntag n. Epiphanias
09.30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Kin-

dergottesdienst – Pfr. Richter
Die Kirchgemeinde Härtensdorf ist dankbar, dass in diesem Jahr 
schon so zahlreiches Kirchgeld eingegangen ist, welches das Le-

ben in unserer Gemeinde so ermöglicht. Ohne diese finanzielle 
Unterstützung wäre manches nicht umsetzbar. Wir möchten auf 
diesem Wege bitten, die Zahlung des Kirchgeldes für dieses Jahr 
2015 noch zu veranlassen, wenn es noch offen ist und Sie das wol-
len. Es ist eine große Unterstützung für die Gemeindearbeit.
(Bankverbindung der Kirchgemeinde Härtensdorf, IBAN: DE88 
8705 5000 2229 0004 65, BIC: WELADED1ZWI)
Vom 11.01. bis 17.01.2016 um jeweils 19:30 Uhr findet die Allianz-
gebetswoche zu dem Thema „Willkommen zu Hause“ statt. Die 
Veranstaltungsorte wechseln in der Woche. (Informationen sehr 
gern in den Kanzleistellen.)

„Kindertreff“
für alle Kinder von 1. bis 6. Klasse
montags  16.00 bis 18.00 Uhr
    (außer in den Ferien)
Jungen   1. und 3. Montag im Monat

Konfirmandenunterricht
(außer in den Ferien) 
Dienstag   von 17.00 bis 18.00 Uhr im Pfarrhaus

Außerdem
Posaunenchor:  mittwochs   19.00 Uhr 
       im Pfarrhaus
Kurrendespatzen ab ca. 4 Jahre 
    sonnabends   9.30 – 10.00 Uhr 
       im Pfarrhaus
Bibelgesprächskreis: 
    donnerstags, 07.01.16  20.00 Uhr 
       im Pfarrhaus
Bandprobe:   donnerstags   19.00 Uhr 
       in der Kirche
Junge Gemeinde: 
    freitags    19.00 Uhr 
       im Pfarrhaus
Chor:    dienstags, 14.12.15; 12.01.16 
       19.30 Uhr 
       im Pfarrhaus
Teeniechor:   freitags    17.00 Uhr 
       im Pfarrhaus
Landeskirchl. Gemeinschaft: 
    sonntags   15.00 Uhr 
    Gemeinschaftssaal Härtensdorf
Kanzleistunde:  dienstags   17.00 – 19.00 Uhr 
       (Tel. 037603 8227)
Es laden herzlich ein und grüßen
Pfr. Richter und der Kirchenvorstand zu Härtensdorf

Die Kirchgemeinde der  
St. Rochuskirche zu Schönau  
lädt ein
Sonntag, 13.12.2015 – 3. Advent
09.30 Uhr Predigtgottesdienst mit Stephan Viertel
 gleichz. Kindergottesdienst
Freitag, 18.12.2015
 Männerwerksausfahrt
 (detail. Ausführungen folgen!)
Sonntag, 20.12.2015 – 4. Advent
16.00 Uhr  Krippenspiel, Pfr. Richter
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Donnerstag, 24.12.2015 – Heiligabend
16.30 Uhr  Christvesper mit RochusChor
  Pfr. Richter
Freitag, 25.12.2015 – 1. Weihnachtstag
09.30 Uhr  eingeladen nach Härtensdorf
 Pfr. Richter, gleichz. Kindergottesdienst
Samstag, 26.12.2015 – 2. Weihnachtstag
09.30 Uhr  Festgottesdienst mit RochusChor
 Pfr. Richter, gleichz. Kindergottesdienst
Sonntag, 27.12.2015 – 1. Sonntag nach Christfest
09.30 Uhr  gemeinsamer Singegottesdienst in Härtensdorf, 

gleichz. Kindergottesdienst
 Pfr. Richter
Donnerstag, 31.12.2015 – Altjahresabend
17.00 Uhr  Predigtgottesdienst mit Pfr. Richter
23.15 Uhr  Einladung nach Wildenfels zu einer kleinen Silves-

termusik  „Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen“

Freitag, 01.01.2016 – Neujahr
17.00 Uhr  gem. Predigtgottesdienst für alle vier Gemeinden 

in Schönau, Pfr. Zirnstein
Sonntag, 03.01.2016 – 2. Sonntag nach Weihnachten
09.30 Uhr  Sakramentsgottesdienst mit Pfr. Richter
 gleichz. Kindergottesdienst
Montag, 04.01.2016
16.00 Uhr  Bastelkreis
20.00 Uhr  Kirchenvorstand
Dienstag, 05.01.2016
 Frauendienstausfahrt
Mittwoch, 06.01.2016 – Epiphanias
18.30 Uhr  Wiederholung des Krippenspiels
Sonntag. 10.01.2016 – 1. Sonntag nach Epiphanias
09.30 Uhr  Predigtgottesdienst mit St. Viertel
 gleichz. Kindergottesdienst

Konfirmandenunterricht
Klassen 7+8  montags 17.00 Uhr
    außer in den Ferien und schulfreien Tagen

Kindertreff
Mittwochs  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
jeden 1. und 3. Mittwoch  Jungen
jeden 2. und 4. Mittwoch  Mädchen
außer in den Ferien und schulfreien Tagen
Chor   donnerstags 19.15 Uhr 
    (07.01.2016 Weihnachtsfeier)
Kinder- & Jugendchor
    freitags  16.45 Uhr
Junge Gemeinde 
    freitags   18.00 Uhr
Mit herzlichen Segenswünschen
für eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit
grüßen Pfr. Richter und Mitarbeiter 

Röm.-kath. Pfarrei  
„Maria Königin des Friedens“

Kirchberg, Neumarkt 23
Pfarradministrator: 
Pater Rudolf Welscher, OMI Tel. 0160 91237718

Kaplan: 
Pater Tadeusz Wdowczyk, OMI  Tel. 0152 25612375
E-Mail:  info@mkdf-k.de

Sonntag
09.00 Uhr  Hl. Messe
Ausnahme:  zweiter Sonntag im Monat um 10.00 Uhr Hl. Messe  

mit Kleinkindbetreuung
Mittwoch
17.00 Uhr  Hl. Messe
Weitere Veranstaltungen und Termine finden Sie auf unserer 
Homepage: www.mkdf-k.de. 

Jehovas Zeugen, Versammlung Kirchberg
Anschrift örtlicher Gemeindesaal: Lindenstraße 13a

08134 Wildenfels OT Wiesenburg

Zusammenkünfte
Jeweils mittwochs 18.30 Uhr
und freitags 19.00 Uhr
 Unser Leben und Dienst als Christ
Sonntag, 20.12.
09.30 Uhr Vortrag: Eine gute Botschaft in einer gewalttäti-

gen Welt 
14.00 Uhr Vortrag: Schließe dich Gottes glücklichem Volk an
Sonntag, 27.12.
09.30 Uhr Vortrag: Der Gerichtstag – ein Anlass zur Furcht 

oder zur Hoffnung? 
14.00 Uhr Vortrag: Das wahre Harmagedon – warum und 

wann?
Sonntag, 03.01.
09.30 Uhr Vortrag: Den „furchteinflößenden Tag“ fest im Sinn 

behalten
16.30 Uhr Vortrag: Das wahre Harmagedon – warum und 

wann?
Sonntag, 10.01.
09.30 Uhr Vortrag: Warum sollten wir den wahren Gott fürch-

ten?
16.30 Uhr Vortrag: Vertiefe dein Verhältnis zu Gott
Im Anschluss an jeden Vortrag findet eine Bibelbetrachtung 
statt.
Weitere Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auch 
auf www.jw.org.

Vereinsnachrichten

Freundeskreis 
Schloß Wildenfels
Schlossnachrichten vom 
Freundeskreis

Liebe Schlossfreunde, 
erneut liegt ein erfolgreiches Jahr auf Schloss Wildenfels hinter 
uns. Wir können auf viele gelungene Veranstaltungen zurück-
schauen:
Zum Jahresauftakt konnten wir zahlreiche Gäste zu einem 
Irischen Abend in den Schlosskeller einladen. Die Nörgelsä-
cke konnten unsere Besucher mit einem neuen Kabarett-Pro-
gramm unterhalten. Im Frühjahr wurde die Tradition des Künst-
ler-Pleinairs fortgeführt, bei dem sich 15 regionale Maler und 
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Grafiker mit dem Schloss Wildenfels und der Landschaft des 
Zwischengebirges auseinandergesetzt haben. Die Ergebnisse 
konnten im Herbst in einer Sonderausstellung im Schlosssaal 
bewundert werden. Zur Nacht der Schlösser war die Taschen-
lampenführung für unsere kleinsten Gäste ein besonderes 
Highlight. Aber auch der Französische Abend und die zuge-
hörige Champagnerbar waren ein voller Erfolg. Der literarische 
November mit der Kriminacht sowie der Bockbieranstich und 
das Benefiz-Tischtennisturnier gehören zu den wiederkehren-
den Veranstaltungen, welche sich in unserem Schloss großer 
Beliebtheit erfreuen und zu seinem überregionalen Ruf als 
kulturelles Kleinod beitragen. Auch zu den Ausstellungseröff-
nungen in der zeitgenössischen Galerie konnten wir zahlreiche 
neue Gäste begrüßen. Besonders erfolgreich war im Jahr 2015 
die Ausstellung „Dialog der Generationen – Daniel Jantsch und 
Jürgen Höfer“. Der zugehörige Fotografieworkshop mit Fran-
cisco Vogel hielt Entdeckungen für Groß und Klein bereit und 
erweiterte unser Programm für die Schlossgalerie auf beson-
dere Weise. Die Gartenanlage kann ebenfalls weiterhin mit Hö-
hepunkten aufwarten: Der Rosengarten, die Schlossallee und 
die Hochzeitswiese laden zum Verweilen ein. 
Wir freuen uns, dass sich unser Schloss zu einem solchen kul-
turellen Anzugspunkt in der Region entwickelt hat und immer 
wieder weitere Besucher begeistert. Auf diese Weise möch-
ten wir auch in Zukunft dazu beitragen, dass sich das hohe 
Ansehen des Schlosses und der Stadt Wildenfels erhält und 
erweitert. Im kommenden Jahr wartet wieder eine große Viel-
falt an Veranstaltungen auf Sie, die für jeden Geschmack das 
richtige Programm bereithalten. Doch nicht nur das: Im Jahr 
2016 möchten wir mit dem restaurierten „Mondscheinzimmer 
und chinesischen Kabinett“ neue prunkvolle Ausstellungsräu-
me einweihen. Schauen Sie gern immer wieder auf Schloss 
Wildenfels vorbei! Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
Freunden, Förderern und Sponsoren sowie bei den Vorstands-
mitgliedern und allen ehrenamtlichen Helfern für die gute Zu-
sammenarbeit und kontinuierliche Unterstützung. 
Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit gern zur Ver-
fügung. Wir  freuen uns auf Ihren Besuch. 
Viele frohe Adventstage und eine schöne Zeit wünscht Ihnen
Ihr Freundeskreis Schloss Wildenfels e.V.

Wir wünschen
allen Freunden,  
Förderern und Sponsoren 

von Schloss Wildenfels ganz herzlich  

eine frohe Weihnachtszeit  
und ein gesundes neues Jahr!

Ihr Freundeskreis  
Schloss Wildenfels e.V.

Der Heimatverein Wildenfels e.V. 
wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt und in den dazugehörenden 
Ortsteilen ein 
frohes Weihnachtsfest  
und für das Jahr 2016 Gesundheit, Glück,  
Freude und Zufriedenheit.
Gleichzeitig möchten wir allen freiwilligen 
Helfern, die uns bei der Restaurierung der 

Parkschänke so tatkräftig unterstützt haben, unseren beson-
deren Dank aussprechen.

Der Heimatverein Wildenfels informiert:
Aufgrund der großen Resonanz zum Weihnachtsmarkt am  
1. Advent  ist die Parkschänke mit der Weihnachtsausstellung 
auch am 3. und 4. Adventssonntag von 13.00 bis 16.00  Uhr zur 
Besichtigung geöffnet.

Der Heimatverein Wiesen lädt ein zum

Tannenbaumverbrennen
Wann: am 9. Januar 2016, ab 17 Uhr 

Wo: in Wiesen, Haaraer Straße (Hexenfeuerplatz) 
Gemütliches Beisammensein, heiße Getränke, Leckeres 

vom Grill und Tannenbaumweitwerfen
Für jeden mitgebrachten Weihnachtsbaum 
gibt es einen Becher Glühwein gratis. 
Wir freuen uns auf den Kinder- und Jugend-
chor der St.-Rochus-Kirche Schönau. 
Väterchen Frost kommt bestimmt auch wie-
der nach Wiesen.

Der Heimatverein Wiesen wünscht allen Mitgliedern, 
Unterstützern und Freunden eine gesegnete Weihnacht 

und einen guten Start ins neue Jahr.
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Historisches

Von Stein bis Wolkenburg
„Malerische Reisen“ durchs Zwickauer Muldenland  

Burgen und Schlösser in historischen Ansichten
Ein Vortrag mit Bildpräsentation von Dr. Gerd-Helge Vogel

Am 18. November 2015 gab es im Paul-Fleming-Haus in Har-
tenstein die 26. Heimatlichen Gespräche. Dazu erfolgte von 
Dr. Gerd-Helge Vogel eine Bildpräsentation unter dem Titel: 
„Von Stein bis Wolkenburg“. Mit stürmischem Beifall eröffnete 
pünktlich 17 Uhr der Ex-Hartensteiner die o. g. Veranstaltung.
Seine ersten Worte waren: „Ob San Francisco oder Tokio, von all 
den Ländern und Erdteilen, die ich bis jetzt bereist habe und 
wissenschaftliche Vorträge hielt, zieht es mich immer wieder in 
meine ehemalige Geburts- und Heimatstadt nach Hartenstein, 
obwohl mein Hauptsitz in Berlin und meine Zweitwohnung in 
Zürich ist. Und das war auch der Beginn seines interessanten 
Vortrages.Von der Burg Stein und Schloss Hartenstein nach 
Schloss Forder- und Hinterglauchau, nach Schloss Lichtenstein 
und Schloss Waldenburg sowie Schloss Remse, nach Schloss 
Wolkenburg und Schloss Rochlitz ging diese Zeitreise in das 
17. und 18. Jahrhundert.
In diesem interessanten Lichtbilder-Vortrag wurden die ver-
schiedensten Baustile und deren Veränderungen in Form 
von Kupfer- und Stahlstichen, von Radierungen und Feder-
zeichnungen, von Lithographien und Drucken von bekann-
ten Malern wie z. B. Caspar David Friedrich, Ludwig Richter, 
Johann Christian Clausen Dahl, Fritz von Uhde und auch von 
italienischen Künstlern dargestellt. Bei all den Schwärmereien 
fand Dr. Gerd-Helge Vogel immer wieder zum Ausgangspunkt 
Schloss Hartenstein und Burg Stein zurück.

So ging er z.B. auf diese Radierung von Ludwig Richter um 
1839 ein. Zu sehen ist die Burg Stein mit alter überdachter 
Holzbrücke. Rechtsseitig mit aller Wahrscheinlichkeit eine alte 
Gaststätte. Und wie immer über den Burgturm kreisende Vö-
gel.
Auch eines der schönsten Schlösser im Land Sachsen durfte 
nicht fehlen – das Schloss Hartenstein in früheren Zeiten. Dr. 
Gerd-Helge Vogel verstand es nicht nur über die Burgen und 
die Schlösser, die sich wie eine Perlenkette an das Zwickauer 
Muldental reihen, zu berichten – sondern zeigte auch die Burg 
Schönfels, Schloss Wildenfels und das Zwickauer Renaissance–
Schloss Osterstein.
In einer Bandbreite von vielen aufgeführten Künstlern und Ro-
mantikern gelang es ihm, eine Verbindung von Tradition und 
Moderne herzustellen. Sein interessanter Vortrag endete mit 
einem zweifachen langanhaltenden Applaus.
Mit den besten Grüßen an Sie alle
Ihr Jochen König aus Wildenfels

Interessantes und Wissenswertes

Liebe Patienten, Angehörige und Freunde,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Wieder schau-
en wir zurück und auch nach vorn. Was liegt hinter uns und 
was wird das kommende Jahr bringen?
In unserem Herzen ist, im Blick auf alles, was zurückliegt, un-
endlich viel Dankbarkeit.
Wir denken dabei an den Frieden in unserem Land im Blick 
auf das Weltgeschehen, alle Sicherheit und die Tatsache nicht 
hungern zu müssen, dass in der Regel jeder ein Zuhause hat 
und alle Kinder in die Schule gehen können. 
Dankbar sind wir auch für alle möglichen sozialen Absicherun-
gen, unsere Politiker und alle, die Verantwortung tragen für 
andere Menschen. Sicher ist es in dieser unruhigen Zeit eine 
ganz besonders schwere Aufgabe, richtige und gute Entschei-
dungen zu treffen. Deshalb wollen wir besonders für diese 
Menschen beten.
Wir sind froh, dass es in Deutschland ein noch so stabiles Ge-
sundheitssystem gibt, wo jungen und alten Menschen glei-
chermaßen geholfen wird. Wir sind besonders dankbar für die 
Pflege von Schwerkranken und Sterbenden in eigens dafür 
spezialisierten Einrichtungen. ... Sicher gibt es noch viel mehr 
Grund zum Danken!
Und jetzt der Blick nach vorn. Was wird das neue Jahr bringen? 
Oft fürchten wir uns im Blick auf die Zukunft, sind unsicher 
oder kritisch. Welche Auswirkungen wird der sich ausbreiten-
de Flüchtlingsstrom haben? Wird der Frieden in Europa erhal-
ten bleiben? Wie lange hält unsere soziale Sicherheit? Was wird 
noch alles passieren. Damit habe auch ich in meinen Gedan-
ken immer wieder zu tun und viele Gespräche mit Menschen 
in meinem Umfeld bestätigen mir, dass alle Menschen sich 
darum Gedanken machen.
Eine Bibelstelle (Johannes 16 / 4 - 33) schenkte mir zu all die-
sen Fragen und der Angst in meinem Herzen Trost und Kraft. 
Jesus erzählte in diesem Bibelabschnitt seinen Jüngern etwas 
von Trennung, Verlassen sein, von Weinen und Klagen. Die 
Jünger hatten Angst, große Angst. Doch Jesus tröstete sie. Er 
sagt ihnen, dass er bei ihnen sein wird, durch seinen Heiligen 
Geist, dass er ihnen beistehen wird. Er sagte: „In der Welt habt 
ihr Angst! Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 
(Vers 33)
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Wir können als einzelne Menschen am großen Weltgeschehen 
nichts ändern. Jedenfalls nicht im großen Stil. Aber eines kön-
nen wir – auf Jesus schauen – und tun, wie er uns gesagt hat. 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (Galater 5/14)
Das ist unser Auftrag…. 

Wir wünschen allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit sowie Mut, den Worten 
Jesu zu glauben. Gehen Sie voll Zuver-
sicht in das neue Jahr und begegnen Sie 
den Menschen mit Hoffnung und Ver-
trauen.

Ihre Schwester Heidi Scholl 
(Pflegedienst “Helfende Hände“ GmbH)

30.01.2016: „Tag der offenen 
Tür“ am Johann-Gottfried-
Herder-Gymnasium 
Schneeberg

Vom 26. Februar bis zum 4. März 2016 finden die Schüleran-
meldungen der Schüler der Klassen 4 für alle weiterführenden 
Bildungseinrichtungen statt. Damit stehen die Eltern vor einer 
sehr wichtigen Entscheidung über den weiteren Bildungsweg 
ihres Kindes. Eltern, deren Kinder die Bildungsempfehlung für 
das Gymnasium erhalten haben, können ihr Kind am Johann-
Gottfried-Herder-Gymnasium anmelden. 
Zur Entscheidungsfindung laden Schüler und Lehrer unseres 
Gymnasiums interessierte Grundschüler mit ihren Eltern zum 
Tag der offenen Tür am Sonnabend, dem 30.01.2016, ein.
Alle Interessenten können sich zwischen 09.00 und 13.00 Uhr 
davon überzeugen, dass es an unserem Gymnasium mehr 
gibt als nur Unterricht. Neben den hervorragenden Unter-
richtsvoraussetzungen mit Fachräumen, Computerkabinet-
ten, Medienecken, Zweifeldturnhalle usw. können sich unsere 
Gäste über die Profile (naturwissenschaftlich und sprachlich), 
unsere Fremdsprachen (Französisch, Russisch und Latein als 
2. Fremdsprache) und die bilingualen Module während einer 
Schulführung informieren. Die Schüler der Klasse 5 erzählen 
Ihnen gern, wie sie den Übergang zum Gymnasium gemeistert 
haben.
Weiterhin laden wir unsere Gäste ein, mit Schülern und Lehrern 
über unsere langjährigen Erfahrungen bei der Umsetzung des 
Blockmodells, dem Fach Lernen lernen und die Ganztagesan-
gebote ins Gespräch zu kommen. Durch die Schulleitung und 
den Beratungslehrer können alle Fragen um den schulischen 
Alltag und die gymnasiale Ausbildung geklärt werden. 

Ein Dankeschön! 
Die Stadt Wildenfels 
möchte sich bei allen 
Austrägerinnen und 
Austrägern unseres 
„Amtsblattes“ für ihren 
tatkräftigen Einsatz im 
Jahre 2015 herzlich be-
danken. 

Weiterhin einen herzlichen Dank an alle Geschäfte, bei de-
nen das „Amtsblatt“ erhältlich ist.

Weihnachten im Schuhkarton 
– 535-mal Dankeschön!!!

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die auch dieses Mal 
wieder oder zum ersten Mal einen Schuhkarton gefüllt haben, 
um Kindern eine Freude zu machen. Es ist zum Staunen, dass 
in diesem Jahr mehr Weihnachtspakete als im Vorjahr zusam-
mengekommen sind, und das zusätzlich zu aller Solidarität 
mit den Flüchtlingen und der vielfältigen Hilfe für die Nöte 
und Probleme vor unserer Haustür. Wir freuen uns mit für die 
Kinder, die auch in diesem Jahr eine Weihnachtsüberraschung 
bekommen. Die Pakete aus Deutschland gehen weithin nach 
Süd- und Osteuropa und werden verteilt an Kinder, die in ärm-
lichen Verhältnissen oder in Heimen leben. Die 535 Pakete aus 
unserer Region gehen möglicherweise wieder nach Molda-
wien. Im Internet kann man unter „Geschenke der Hoffnung“ 
demnächst auch die Gesamtzahl der Schuhkartons erfahren. 
Dort kann man sich auch über die Verteilaktion informieren 
und sich strahlende und staunende Kinderaugen ansehen.
Wir möchten allen ein gutes Christfest wünschen, verbunden 
mit dem Wunsch: Gott segne Geber und Gaben! 
Christine Dietrich – im Namen der Sammelstelle Härtensdorf
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